
Was fordert die Initiative?
Der Kanton Zürich er lässt ein Gesetz mit 
dem Zweck, die Benutzung des Velos 
als Verkehrsmittel  im Kanton Zürich zu 
fördern.
Das Gesetz hat insbesondere geeignete 
Massnahmen vorzusehen, um den Antei l  
des Veloverkehrs an den Wegetappen in 
den Agglomerationen des Kantons Zürich 
auf mindestens 15 Prozent zu erhöhen.

Was ist die Begründung?
Gemäss der kantonalen Gesamtverkehrs-
strategie kommt dem Veloverkehr bei der 
Bewältigung von kurzen Distanzen im All-
tagsverkehr und als Mittel zur aktiven Er-
holung eine besondere Bedeutung zu. In 
Kombination mit dem öffentlichen Verkehr 
ist der Veloverkehr zudem Bestandteil 
von attraktiven und umweltfreundlichen 
Transportketten auch über längere Dis-
tanzen. Grosse Potenziale im Alltag weist 
der Veloverkehr vor allem bei Distanzen 
unter fünf Kilometern auf. 
In Zeiten von knappen f inanziel len Res-
sourcen, Luftverschmutzung und Diskus-
sionen um Kl imaschutz muss der Kanton 
seinen Antei l  le isten, den günstigen, 
gesunden und sauberen Verkehrsträger 
Velo akt iv zu fördern. Gemäss Mikrozen-
sus 2000 beträgt der Antei l  des Velos an 
den Wegetappen in den Agglomerationen 
des Kantons Zürich 5 Prozent. Der Ver-
gleich mit verschiedenen in- und aus-
ländischen Gebieten zeigt, dass hier ein 
grosses Wachstumspotenzial  besteht.
Mit geeigneten Massnahmen wie Image-
kampagnen, verkehrstechnischen Mass-
nahmen (Verkehrsberuhigungen, kon-
sequente Bevorzugung des Fuss- und 
Veloverkehrs in Ortszentren, Velospuren) 

oder intensivierter Verkehrsausbi ldung 
sorgt der Kanton dafür, dass der Antei l  
des Veloverkehrs in den Agglomeration-
en des Kantons an den Wegetappen auf 
15 Prozent angehoben wird.

Wer trägt die Initiative und wer ist im 
Komitee?
Die Init iat ive wurde von der Pro Velo Kan-
ton Zürich lanziert . Im Komitee sind Par-
lamentarier Innen von CVP, FDP, SP und 
Grünen, Unternehmer sowie Vorstand-
smitgl ieder und Mitarbeitende der Pro 
Velo.

Was ist das Ziel der Initiative?
Die Init iat ive wi l l , dass der Veloverkehr 
im Kanton Zürich stark gefördert wird, 
damit sein Antei l  am Gesamtverkehr 
deutl ich gesteigert werden kann. Als 
Zielwert wird ein Antei l  von 15% an den 
Wegetappen angestrebt (heute: Kanton 
Zürich: 5%, Stadt Winterthur: 11%).

Bis wann soll  das Ziel erreicht sein?
Die Init iative macht dazu keine Angaben, 
da die Erfahrungen zeigen, dass polit isch 
festgelegte Zeithorizonte oft verfehlt 
werden. Wichtig ist, dass ein Prozess in 
Gange kommt, der dazu führt, dass der 
Veloverkehr mehr als bisher als gleich-
berechtigter und leistungsfähiger Teil  des 
Gesamtverkehrssystems behandelt wird. 
Das Beispiel Winterthur, wo der Veloan-
teil  doppelt so hoch ist wie im Kantons-
durchschnitt, zeigt, dass kontinuierl iche, 
integrierte Veloförderung zum Ziel führt.
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Weshalb nennt die Initiative keine 
konkreten Massnahmen?
Die Init ianten haben bewusst das Mittel 
der al lgemeinen Anregung gewählt. Das 
hat verschiedene Gründe. Ziel ist es, dass 
zur Förderung des Veloverkehrs ein kan-
tonales Gesetz erlassen wird, wie ähn-
l ich bereits je eines für den Flugverkehr, 
den öffentl ichen Verkehr, den Strassen- 
oder den Schiffsverkehr bestehen. Diese 
Gesetze sind umfassend und detail l iert. 
Ein solches, vollständig ausformuliertes 
Gesetz vorzuschlagen, ist zu aufwändig 
für ein Init iativkomitee, unzweckmäs-
sig für eine Init iative (der Init iativbogen 
würde seitenlang) und auch polit isch 
nicht klug. Die Init ianten wollen vielmehr 
Kantonsrat, Regierung und Verwaltung 
die Möglichkeit geben, einen Gesetzes-
vorschlag auszuarbeiten, der Rücksicht 
auf die gewachsenen Strukturen im Kan-
ton nimmt und als Konsenslösung von 
einer Mehrheit des Kantonsrates getra-
gen wird. Das Init iativkomitee erwartet 
al lerdings, dass die Fachverbände bei 
der Erarbeitung angehört werden.

Wieso braucht es ausgerechnet für 
den Veloverkehr ein eigenes Gesetz?
Im Kanton Zürich bestehen für den Stras-
senverkehr (SR 741.1) , den Flugverkehr 
(SR 748.1) , den öffentl ichen Personen-
verkehr (SR 740.1)  und den Schiff fahrts-
verkehr (SR 747.1)  je ein eigenes Gesetz. 
Die meisten dieser Gesetze haben ex-
pl iz it  die Förderung des entsprechenden 
Verkehrsmittels zum Ziel . Zum Beispiel  
heisst es in Art ikel  1 des Flughafenge-
setzes: „Der Staat fördert den Flughafen 
Zürich ( . . . ) .“  Der Regierungsrat betont 
zwar immer wieder, dass er den Ve-
loverkehr fördern wi l l . Es bleibt aber bei  
Absichtserklärungen in Konzepten und 
Planungspapieren, da beim Veloverkehr 
– im Gegensatz zu den anderen Verkeh-
rsmitteln – ein Gesetz mit Zuständig-
keiten, Kompetenzen und Mitteln fehlt .

Haben wir nicht schon genug Gesetze?
Staatl iches Handeln bedarf  einer ge-
setzl ichen Grundlage. Wil l  der Kanton 
den Veloverkehr umfassend fördern 
– was angesichts der Nützl ichkeit  es Ve-
loverkehrs auf der einen Seite, und des 
Handlungsbedarf  in Sachen Infrastruk-
tur, Verkehrssicherheit , Kl imaschutz, 
Gesundheitsförderung etc. auf der an-
deren Seite Not tut – ist  eine gesetzl i -
che Grundlage nötig. Für die anderen 
Verkehrsmittel  exist ieren längst je ei-
gene Gesetze.

Welche Massnahmen kommen aus  
Sicht der InitiantInnen in Frage?
Für die Init iant Innen kommt der ganze 
mögl iche Massnahmenfächer in Frage:
– Verbesserung der Infrastruktur: 
Sanierung von Unfal lschwerpunkten, 
Ausbau von Routen, Verbesserung von 
Ortdurchfahren, Signal isat ion, El imi-
nierung von Angsträumen, Ausbau der 
Veloabstel lplätze an Bahnhöfen, publ i -
kumsintensiven Anlagen und in Wohnge-
bieten, Rol lmaterial  ausschl iessl ich mit 
Velotransportkapazität
– Änderung der gesetzlichen Grundlagen:
Anpassung des Planungs- und Baug-
esetzes (Velomassnahmen bei  der Pro-
jekt ierung und beim Bau von Häusern), 
Anpassung der Steuergesetze (Erhöhung 
des Veloabzuges, Abzugsmögl ichkeit  für 
Velo und ÖV (nicht nur entweder oder) )
– Finanziel le Anreize
z.B. für Unternehmen, die Veloförderung 
betreiben, Fördermittel  für Bike+Ride 
(Reaktiv ierung des entsprechenden, 
aus Spargründen gestr ichenen Kredites)  
etc.
– Information und Schulung
Motivat ionskampagnen, Verkehrsausbi l -
dung in den Schulen, Angebote für Er-
wachsene etc.
– Pol izei l iche Massnahmen
Neue Schwergewichte der Pol izei  bei  der 
Durchsetzung der Verkehrsregeln, insbe-
sondere dort, wo das Verhalten Dritter 
Velofahrenden gefährdet (z.B. eng über-



holen) und dadurch i l legales Verhalten 
der Velofahrenden provoziert  (z.B. auf 
dem Trottoir  fahren) und gar dazu führt, 
dass diese gar nicht mehr Velo fahren.

Warum soll  der Veloverkehr gefördert 
werden?
Angesichts der vielen Herausforderun-
gen im Umweltbereich, wie Kl imawa-
ndel, Feinstaubbelastung, Ozon-Be-
lastung oder Lärmimmissionen, ist  die 
vermehrte Förderung umweltfreun-
dl icher Verkehrsmittel  zwingend. Der 
Veloverkehr vereint v iele Vorzüge: Er 
ist  le ise, verbraucht keine Treibstoffe, 
stösst keine Abgase aus, benötigt wenig 
Platz und ist  innerorts oft  das schnel lste 
Verkehrsmittel . Da Investit ionen in die 
Veloinfrastruktur relat iv kostengünstig 
s ind und – im Verhältnis zum Strassen-
verkehr und zum öffentl ichen Verkehr 
– nur geringfügige Betr iebskosten ver-
ursachen, sprechen auch die Kosten für 
den Veloverkehr. Dazu kommen Vortei le 
im Gesundheitsweisen: Eine Förder-
ung des Veloverkehrs wirkt der epide-
mischen Zunahme des Körpergewichtes 
entgegen. Kinder, die den Schulweg mit 
dem Velo (oder zu Fuss)  zurücklegen, 
entwickeln sich nachweisl ich zu selb-
ständigeren Persönl ichkeiten, als Kind-
er, die von den Eltern im Auto bis vors 
Schulhaus chauff iert  werden.
 

Ist ein Anteil  von 15% realistisch?
Zurzeit beträgt der Anteil  des Ve-
loverkehrs an den Wegetappen im  
Kanton Zürich 4.8% (Angaben gemäss 
Mikrozensus Verkehr 2005). Dabei gibt 
es grosse Unterschiede: In Winterthur 
werden 11% aller Wegetappen mit dem 
Velo zurückgelegt. In dänischen, nieder-
ländischen und vielen deutschen Städten 
werden noch höhere Werte erreicht. Das 
zeigt, dass bei konsequenter Förderung 
viel mehr Velo gefahren wird und der Ve-
loverkehr einen erheblich höheren Anteil  
am Gesamtverkehr erzielen kann.

Woher stammen die Zahlen?
Alle fünf Jahre wird das Verkehrsver-
halten der Schweizer Bevölkerung mit-
tels rund 30’000 Interviews st ichproben-
weise erhoben (Mikrozensus Verkehr) . 
Die Zahlen stammen aus dem jüngsten 
Mikrozensus Verkehr von 2005.

Was sind Wegetappen?
Der Mikrozensus erfasst die zurückgeleg-
ten Wege und die dabei benutzten 
Verkehrsmittel  der befragten Personen 
an einem bestimmten St ichtag. Eine 
(Weg-)  Etappe ist  der Tei l  e ines Weges, 
dem mit dem gleichen Verkehrsmittel  
zurückgelegt wird.

Weshalb weichen die von der Pro Velo 
Kanton Zürich für die Stadt Zürich und 
Winterthur genannten Zahlen von den 
bisher bekannten ab?
Die Mikrozensus-Zahlen beziehen sich 
auf den gesamten Verkehr der Bevölker-
ung eines bestimmten Gebietes. Die 
Städte beziehen sich meist nur auf den 
sogenannten Binnenverkehr, d.h. auf 
den Verkehr den die Bevölkerung inner-
halb der jewei l igen Stadt zurücklegt. Da 
dabei die durchschnitt l ichen Distanzen 
kürzer s ind, ist  der Veloantei l  tendenzi-
el l  höher.

Was kostet die Initiative?
Dazu können zum jetzigen Zeitpunkt ke-
ine genauen Angaben gemacht werden. 
Klar ist  aber, – dass der Veloverkehr 
deutl ich geringere Kosten verursacht als 
die anderen Verkehrsmittel  (ausgenom-
men Fussverkehr)
– dass die Förderung des Veloverkeh-
rs zu Einsparungen bei  den anderen 
Verkehrsmitteln führt und
– dass der Veloverkehr zu deutl ichen 
volkswirtschaft l ichen Einsparungen 
führt, beispielsweise im Gesundheitsbe-
reich oder bei  den Unfal lkosten.



Genügen die frisch signalisierten 
Routen nicht?
Die signal is ierten Veloland-Routen sind 
ein wichtiger Tei l  des Velorouten-Netzes 
im Kanton. Sie stel len aber bloss das 
Verbindungsnetz zwischen den einzel-
nen Regionen des Kantons dar. Der 
grösste Tei l  des Veloverkehr f indet aber 
innerorts statt , wo vielerorts noch ein 
sicheres, durchgehendes und komforta-
bles Veloroutennetz fehlt .

Die Initiative schränkt die freie 
Verkehrsmittelwahl ein!
Die Init iat ive schränkt die freie Verkeh-
rsmittelwahl in keiner Weise ein. Die 
Förderung des Veloverkehrs muss keine 
Einschränkung für die anderen Verkeh-
rsmittel  bedeuten. Im Gegentei l : 
– Für al le anderen Verkehrsmittel (aus-
ser Fussverkehr) bestehen ein kantonale 
Gesetze, die tei lweise sogar explizit eine 
Förderung des jeweil igen Verkehrsmittel 
nennen (Beispiel Flughafengesetz, Art. 1: 
„Der Staat fördert den Flughafen Zürich 
(. . . ) .“) . Daraus wird auch nicht abgeleitet, 
die jeweil ige Regelung und Förderung es 
einen Verkehrsmittels bedeute eine Ein-
schränkung der anderen. Es ist deshalb 
nicht einzusehen, weshalb ausgerechnet 
für den Veloverkehr kein eigenes Gesetz 
mit mit Massnahmen und Förderungsziel-
en erlassen werden soll . 
– Heute ist  es so, dass am ehesten die 
freie Wahl des Verkehrsmittels Velo 
eingeschränkt ist , wei l  die Gefährdung 
der Velofahrenden durch die anderen 
Verkehrstei lnehmenden und gefährl iche 
Strassenabschnitte die Nutzung des Ve-
los verunmögl icht.

Die Velofahrenden sollen die Kosten 
für die Massnahmen selber tragen!
Die Velofahrenden tragen die Kosten für 
die Strasseninfrastruktur schon längst 
mit. Zum einen sind die meisten Velo-
fahrenden auch Automobi l ist Innen und 
bezahlen damit auch Motorfahrzeug-

steuer. Zum anderen werden die kom-
munalen Strassen ausschl iessl ich aus 
al lgemeinen Steuermitteln f inanziert  
und Velofahrende zahlen Steuern wie 
al le anderen auch. Dazu kommt, dass 
viele Massnahmen für den Veloverkehr 
einzig und al lein deshalb notwendig 
sind, wei l  durch die Menge und das Ver-
halten des motoris ierten Verkehrs eine 
Gefährdung der Velofahrenden entsteht. 
Eine Finanzierung der Velorouten aus 
dem – durch die Motorfahrzeugsteuer 
gespiessenen – Strassenverkehrsfonds 
ist  deshalb mehr als gerechtfert igt. Eine 
moderate, an die Teuerung angepasste 
Veloabgabe, wie sie bis 1990 bestand, 
schl iessen die Init ianten zur tei lweisen 
Finanzierung der zusätzl ichen Massnah-
men aber nicht aus

Die Initiative führt dazu, dass  mehr Ve-
lofahrende auf dem Trottoir fahren!
Wo Velofahrende aufs Trottoir  aus-
weichen oder s ich sonst wie nicht an 
Regeln halten, ist  das fast immer ein 
Zeichen dafür, dass die vorhandene In-
frastruktur für die Velofahrenden nicht 
genüg (gefährl iche Situation auf der 
Fahrbahn, fehlende Velostreifen, unklare 
oder unlogische Routenführung, Unter-
brechung von Routen etc. ) . Wenn die 
Veloinfrastruktur verbessert wird, wird 
das Fahren auf dem Trottoir  automatisch 
massiv zurückgehen. Das konnte in der 
Stadt Zürich in letzter Zeit  bei  mehreren 
Neubauprojekten beobachtet werden. 
Dass es gewisse Quote von viel leicht 
3 bis 5% der Velofahrenden gibt, dies 
sich generel l  nicht an Regeln halten, 
kann nicht bestr itten werden. Solche 
Zeitgenossen gibt es aber auch unter 
den Zufussgehenden oder bei  den Auto-
fahrenden. Es ist  Aufgabe der Pol izei , im 
Rahmen des al lgemeinen Auftrages und 
unter Respektierung der Verhaltnismäs-
sigkeit  die Verkehrsregeln bei  al len 
Verkehrstei lnehmenden durchzusetzen 
und Übertretungen zu ahnden. ■
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